
Arbeitslosengeld nach Referendariat?
Beitrag von „Gast“ vom 25. Oktober 2002 23:46

Hallo, Anspruch auf Arbeitslosengeld hast Du nach dem Ref nicht, da man ja nicht "richtig"
gearbeitet hat. Sozialhilfe steht dir aber in jedem Fall zu, soweit ich weiß, wenn man dich nicht
vermitteln kann. Aber da haben sie glaube ich auch verschärft. Sicher ist nur, dass aus dem Ref
kein Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe besteht.
Es lohnt sich trotzdem, sich arbeitslos zu melden hab ich gelesen, weiß aber nicht mehr so
genau warum (peinlich, sorry)
Gruß, Tristan<br>
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